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Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Mai 2021 
(BGBl. I S. 850) geändert worden ist, sowie § 11 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz 
AT 08.05.2021 V1) verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Zweiten SARS-CoV-2- 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung vom 4. März 2021 (GVBl. S. 198), die zuletzt durch Verord-
nung vom 27. April 2021 (GVBl. S. 400) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. In § 6c Absatz 1 wird das Wort „gestestet“ durch das Wort „ge-

testet“ ersetzt.
2. § 13 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) In den Einrichtungen der Kindertagesförderung findet ein 
eingeschränkter Regelbetrieb statt. Die Betreuung soll, soweit 
organisatorisch umsetzbar, in stabilen Gruppen stattfinden. So-
weit dies Einschränkungen des Betreuungsumfanges erfordert, 
ist dies in Abstimmung mit der Aufsicht nach § 45 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch zulässig.“

3. § 15 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen, Kaufhäusern und 

Einkaufszentren (Malls) gilt für die Steuerung des Zutritts zur 
Sicherung des Mindestabstandes ein Richtwert für die maximal 
zulässige Anzahl von Kundinnen und Kunden je Verkaufsfläche 
oder Geschäftsraum. Bei Geschäften mit einer Verkaufsfläche 
von bis zu 800 Quadratmetern gilt ein Richtwert von insgesamt 
höchstens einer Kundin oder einem Kunden pro 10 Quadratme-
tern Verkaufsfläche. Bei Geschäften mit einer Verkaufsfläche ab 
801 Quadratmetern insgesamt gilt auf einer Fläche von 800 
Quadratmetern ein Richtwert von höchstens einer Kundin oder 
einem Kunden pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche und auf 
der 800 Quadratmeter übersteigenden Fläche von höchstens 
einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche. Für Einkaufszentren ist die jeweilige Gesamtver-

kaufsfläche maßgeblich. Unterschreiten die Verkaufsfläche oder 
der Geschäftsraum eine Größe von 20 Quadratmetern, darf je-
weils höchstens eine Kundin oder ein Kunde eingelassen wer-
den. Aufenthaltsanreize dürfen nicht geschaffen werden.“

4. § 20 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Museen, Galerien und Gedenkstätten dürfen für den Pub-

likumsverkehr geöffnet werden. Für die Steuerung des Zutritts 
zur Sicherung des Mindestabstandes gilt ein Richtwert für die 
maximal zulässige Anzahl von Besucherinnen und Besuchern je 
Ausstellungs- oder Betriebsfläche. Bei Einrichtungen mit einer 
Ausstellungs- oder Betriebsfläche von bis zu 800 Quadratmetern 
gilt ein Richtwert von insgesamt höchstens einer Besucherin 
oder einem Besucher pro 10 Quadratmetern Ausstellungs- oder 
Betriebsfläche. Bei Einrichtungen mit einer Ausstellungs- oder 
Betriebsfläche ab 801 Quadratmetern insgesamt gilt auf einer 
Fläche von 800 Quadratmetern ein Richtwert von höchstens 
einer Besucherin oder einem Besucher pro 10 Quadratmetern 
Ausstellungs- oder Betriebsfläche und auf der 800 Quadratmeter 
übersteigenden Fläche von höchstens einer Besucherin oder 
einem Besucher pro 20 Quadratmetern Ausstellungs- oder Be-
triebsfläche. Die Einrichtungen dürfen nur durch Besucherinnen 
und Besucher aufgesucht werden, die im Sinne von § 6b negativ 
getestet sind.“

5. § 21 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Für die Steuerung des Zutritts zu geschlossenen Räumen 

des Zoologischen Gartens Berlin, einschließlich des Aquariums, 
des Tierparks Berlin Friedrichsfelde und des Botanischen Gar-
tens Berlin gilt zur Sicherung des Mindestabstandes ein Richt-
wert für die maximal zulässige Anzahl von Besucherinnen und 
Besuchern je begehbarer Fläche. Bei Einrichtungen mit einer 
begehbaren Fläche von bis zu 800 Quadratmetern gilt ein Richt-
wert von insgesamt höchstens einer Besucherin oder einem Be-
sucher pro 10 Quadratmetern begehbarer Fläche. Bei Einrich-
tungen mit einer begehbaren Fläche ab 801 Quadratmetern ins-
gesamt gilt auf einer Fläche von 800 Quadratmetern ein Richt-
wert von höchstens einer Besucherin oder einem Besucher pro 
10 Quadratmetern begehbarer Fläche und auf der 800 Quadrat-
meter übersteigenden Fläche von höchstens einer Besucherin 
oder einem Besucher pro 20 Quadratmetern begehbarer Fläche.“

6. In § 28 Absatz 2 wird die Angabe „16. Mai“ durch die Angabe 
„23. Mai“ ersetzt. 
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Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 11. Mai 2021 

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister 

Dilek  K a l a y c i
Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung
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